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Rechtssatz

Keine Folge

Entzug der Lenkerberechtigung.

Begründend wird im Antrag lediglich ausgeführt, daß der Beschwerdeführer "seit der befristeten Entziehung der

Lenkerberechtigung nie mehr im Verkehr aufgefallen (sei). Es besteht sohin keinerlei Notwendigkeit der sofortigen

Wirksamkeit des angefochtenen Bescheids."

Der Antragsteller hat es unterlassen, seiner Konkretisierungsp=icht nachzukommen und darzulegen, weshalb ihm bei

sofortiger Entziehung der Lenkerberechtigung ein unverhältnismäßiger Nachteil entstehen würde.
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